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Landkreis Göppingen 

 
 
 

S a t z u n g 
zur Änderung der Hauptsatzung  

vom 15. Dezember 2020 
 
 

Aufgrund der §§ 3, 32a, 34 und 42 Abs. 2 der Landkreisordnung für Baden-
Württemberg (LKrO) in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes zur Änderung der Gemeindeordnung, der Landkreisordnung 
und anderer Gesetze vom 7. Mai 2020 (GBl. Nr. 13 vom 12. Mai 2020, S. 259 ff.) hat 
der Kreistag des Landkreises Göppingen am 15. Dezember 2020 mit der Mehrheit der 
Stimmen aller Mitglieder folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
beschlossen: 

 
 

§ 1 
 

§ 5 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
„Der Sozialausschuss ist zuständig für 
 
Sozialhilfe, Eingliederungshilfe, Altenhilfe, Förderung der freien Wohlfahrtspflege, 
Ausländerbetreuung, Kriegsopferfürsorge, Hilfe für psychisch Kranke und Behinderte, 
Schuldnerberatung“ 
 

 
§ 2 

 
(1) § 8 Abs. 1 Nr. 6 der Hauptsatzung erhält folgende Fassung: 
 
„6. Bewilligung von über- und außerplanmäßigen 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 84 Abs. 1 und 
2 GemO 
 

  

 a)  bis 25.000 €, bei Freiwilligkeitsleistungen bis 5.000 € 
 

 Landrat 

 b)  von mehr als 25.000 € bis 100.000 €, bei 
Freiwilligkeitsleistungen von mehr als 5.000 € 

 

 Ausschuss 

 c)  Bewilligung einer Vermehrung oder Hebung von 
Stellen nach § 82 Abs. 3 Nr. 4 GemO i.V.m. § 48 LKrO 

 Ausschuss“ 

 
(2) § 8 Abs. 1 Nr. 20 der Hauptsatzung erhält folgende Fassung: 
 
„20. a)  Erlass von Richtlinien im Rahmen der sachlichen 

Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe und 
der Kriegsopfer- und Schwerbeschädigtenfürsorge und 
des örtlichen Trägers der Eingliederungshilfe 

 Ausschuss 
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 b)  Beitritt zu bzw. der Abschluss und die Kündigung von 

Abkommen, Verträgen und Vereinbarungen im 
Rahmen der sachlichen Zuständigkeit des örtlichen 
Trägers der Sozialhilfe und der Kriegsopfer- und 
Schwerbeschädigtenfürsorge und des örtlichen 
Trägers der Eingliederungshilfe 

 Ausschuss“ 

 
(3) § 8 Abs. 1 Nr. 21 der Hauptsatzung erhält folgende Fassung: 
 
„21. Bestellung der Naturschutzbeauftragten für den Landkreis 

Göppingen nach § 59 Abs. 4 des Naturschutzgesetzes für 
Baden-Württemberg (NatSchG) 

 Ausschuss“ 

 
 

§ 3 
 

Der bisherige § 9 (Inkrafttreten) wird § 10. 
 
 

§ 4 
Als § 9 wird neu eingefügt: 

„§ 9 
Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit  

der Mitglieder im Sitzungsraum 
 
Nach Entscheidung des/der jeweiligen Vorsitzenden können im Rahmen der 
Voraussetzungen nach § 32a LKrO Sitzungen des Kreistags, der Ausschüsse und 
sonstiger Gremien ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum 
durchgeführt werden.“ 

§ 5 
 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 


